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GZ: 120 - 25 / 2021                                                                            Pöllau, am 07.03.2022 
Bearbeiter: Ing. Ebner Philipp 
Betrifft: Grabungsarbeiten für die Nsp-Kabelleitung sowie die Mitverlegung der LWL-Rohre 

Bei der Gemeindestraße „Steinpeterweg 616“, 
im Bereich von Objekt Prätis 144 bis Objekt Prätis 70 (Kindergarten) 

 
 

V E R O R D N U N G 
 

Aufgrund der Übertragungsverordnung gemäß § 43 Abs 2a Stmk GemO 1967 idF LGBl. 
81/2010 vom Bürgermeister der Marktgemeinde Pöllau gemäß § 43 Abs. 1a der 
Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl.Nr. 159, i.d.g.F. anlässlich der Durchführung der 
Grabungsarbeiten beim „Steinpeterweg 616“ 
 
 

Nsp-Kabelleitung sowie die Mitverlegung der LWL-Rohre 
 
 
Für die Dauer der Bauarbeiten beim „Steinpeterweg 616“ wird Nachstehendes 
verfügt: 
 
1. Während der Bauarbeiten ist die Baustelle aus beiden Fahrtrichtungen kommend mit 

folgenden Verkehrszeichen abzusichern: 
 

a) Gefahrenzeichen „Baustelle“ gem. § 50 Z 9 StVO 
b) Gefahrenzeichen „Fahrbahnverengung“ gem. § 50 Z 8 StVO 

nach Bedarf lit b) und lit c) (rechts- oder linksseitige Fahrbahnverengung) 
c) Geschwindigkeitsbeschränkung „30 km/h“ gem. § 52 lit a) Z 10a StVO. 

 
2. Die halbseitigen Absperrungen sind bei Dunkelheit mit ständig blinkenden 

Warnlampen abzusichern. 
 

3. Im Fall von Grabungsarbeiten im Bereich der Fahrbahn ist bis zur endgültigen 
Wiederherstellung der Fahrbahnoberfläche die allenfalls nur über das Füllmaterial 
befahrbare Künette mit den Gefahrenzeichen „Querrinne oder Aufwölbung“ gem. § 50 
Z 1 StVO abzusichern.  

 
4. Kurzfristige Totalsperren sind rechtzeitig mittels Umleitungen anzukündigen. 
 
 
 
 
 



 DVR 36234 | UID ATU69186016 | GK 62275 

BANKVERBINDUNGEN 
Sparkasse Pöllau AT34 2083 3000 0010 4000 
Raiffeisenbank Oststeiermark Nord AT28 3802 3000 0802 2501 
Volksbank Steiermark AT72 4477 0450 3066 0000 

Die ordnungsgemäße Anbringung der verordneten Verkehrszeichen ist ab Montag 
den 07. März 2022 an Ort und Stelle als Vorankündigung durch die Zusatztafel und 
als Absicherung während der Baumaßnahmen vorzunehmen. 
 

 
Diese Verordnung wird gemäß § 44 Abs. 1 StVO 1960 durch die in den Ziff. 1. in 
Klammer angeführten Straßenverkehrszeichen entsprechend den Bestimmungen 
der StVO (§§ 48 bis 54) und der Straßenverkehrszeichen-Verordnung kundgemacht 
und tritt mit deren Anbringung in Kraft. 
 
 

Diese Verordnung gilt vom 07. März 2022 bis15. April 2022. 

 

 
Der Bürgermeister 
Johann Schirnhofer 

 

 
 


